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RS VwGH Beschluss 1992/02/24
90/15/0090

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1992

Rechtssatz

Das mit einer Beschwerde gegen den Aussetzungsbescheid erreichbare Ziel, durch Aufhebung des

Aussetzungsbescheides die Voraussetzung für die Fortsetzung des Berufungsverfahrens zu scha4en, wird mit dem

Wegfall der Rechtswirksamkeit des Aussetzungsbescheides gegenstandslos (Hinweis B 18.12.1990, 90/11/0193). Ab

diesem Zeitpunkt ist eine Rechtsverletzungsmöglichkeit nicht mehr gegeben.

Im RIS seit

24.02.1992

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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